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BOHREN-IN-ASBETHALTIGEN-WÄNDEN GESUNDHEITSSCHUTZ BETRIEBSANWEISUNG
	Rev.-Stand: 00
	Betriebsanweisung gemäß
§ 14 GefStoffV
	BA-xx-xxx

	Freigabedatum: xx.xx.2024
	
	Letzte Überprüfung: xx.xx.2024

	Anwendungsbereich

	Bohren in Wänden und Decken mit asbesthaltiger Bekleidung – Bohrverfahren mit Direktabsaugung (BT 30 „Bohrverfahren“)
(Erstellen von Bohrlöchern bis 12 mm Durchmesser zur Montage
von Installationen an Wänden und Decken mit asbesthaltigen Bekleidungen)

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	· Bei mechanischer Bearbeitung von asbesthaltigen Bekleidungen (auch sog. festgebundenen Asbestzementprodukten),
z. B. beim Bohren in Wänden und Decken, entsteht asbesthaltiger Staub, der beim Einatmen zu Gesundheitsschäden wie Asbestose oder Krebserkrankungen führen kann.
· Bei schwach gebundenen Asbestprodukten kann schon bei geringer Beanspruchung eine hohe Konzentration an Asbestfasern freigesetzt werden.
· Einatmen oder Verschlucken von Asbestfasern kann zu Gesundheitsschäden führen.
· Asbestfasern können die Atemwege, Augen, Haut und Verdauungsorgane reizen.
· Asbestfasern können zu vorübergehenden Beschwerden wie u. a. Husten und Juckreiz führen.
· Asbestfasern können zu Hautveränderungen, Lungenschäden und Magenschleimhautentzündung führen.
· Asbest kann Krebs erzeugen!

	Von Tätigkeiten, die mit einem emissionsarmen Verfahren (siehe unten) ausgeführt werden, geht ein niedriges Erkran- kungsrisiko aus.

	Hinweis: Die Anerkennung des BT 30 „Bohrverfahrens“ endet am 31.03.2026.

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	Allgemeine Hinweise und Verhaltensregeln:

	· Der Arbeitgeber, der Arbeiten mit Asbest durchführt oder asbesthaltige Abfälle beseitigt, hat eine sachkundige ver- antwortliche Person nach TRGS 519 Nr. 5.1 zu benennen.
· Die sachkundige und weisungsbefugte Person nach TRGS 519 Nr. 5.2 beaufsichtigt die Arbeiten.
· Müssen Arbeiten an Flächen (Wänden, Decken, Fußböden) durchgeführt werden (z. B. Regalbefestigungen, An- bringen von Pinnwänden, Elektroinstallationen etc.), so ist vor Arbeitsbeginn zu prüfen, ob konkrete oder potenzielle Gefährdungen durch Asbestprodukte an diesen Flächen bestehen.
· Ist asbesthaltiges Material (z. B. Dichtungsbänder, Eternitplatten etc.) vorhanden, sind die Arbeiten daran strikt unter- sagt!
· Die persönliche Schutzausrüstung (siehe unten) ist vor Betreten der Arbeitsstelle anzulegen.
· Die Arbeitsstelle ist ggf. abzusperren und durch Schilder wie „Halt – Zutritt verboten!“ und den zusätzlichen Hinweis
„Asbestfasern!“ zu kennzeichnen.
· Es dürfen nur geeignete Maschinen mit Staubabsaugung (H-Kennzeichnung) verwendet werden.

	Schutzmaßnahmen

	Technische Schutzmaßnahmen:

	· Die Arbeiten sind gemäß der Verfahrensbeschreibung BT 30 „Bohrverfahren“ (siehe auch DGUV-Information 201-012
„Emissionsarme Verfahren nach TRGS 519 für Tätigkeiten an asbesthaltigen Materialien“) wie folgt durchzuführen:

	· Einsatz eines Bohrgeräts und bauartgeprüften Industriesaugers (Staubklasse H inkl. Zusatzanforderung Asbest nach TRGS 519, Anlage 7.1) inkl. Saugleitungen und -düsen, Verschlussstopfen und elektrischen Anschlussleitun- gen.
· Um das Austreten von Asbestfasern während der Bohrarbeiten in die Umgebung zu verhindern, muss der Industrie- sauger einen Absaugaufsatz haben.
· Während der Arbeiten müssen die Funktion und Saugleistung des Industriesaugers überprüft werden. Verstopfun- gen im Ansaugschlauch und Absaugaufsatz sind sofort zu beseitigen.
· Bohrlöcher dürfen nicht mit Druckluft ausgeblasen werden.
· Nach dem Setzen der Bohrlöcher sind alle darunter liegenden waagerechten Oberflächen und rauen Wandflächen abzusaugen.
· Das Verschleppen der Stäube ist zu vermeiden!
· Der Arbeitsplatz ist sauber zu halten und nach Beendigung der Arbeiten sind alle Oberflächen feucht zu reinigen oder abzusaugen. Generell wird die regelmäßige Reinigung durch Aufsaugen oder feuchtes Aufwischen empfohlen.

	· Staubsaugerinhalte sind sofort zur Entsorgung zu sammeln.
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